
LILIENTHAL
... LEBEXDIGF. VIF. I.FALT

BEKANNTMACHUNG

Bebauungsplan Nr. 153 "Falkenberger Landstraße 37"
erneute beschränkte und verkürzte öffentliche Auslage

Die Gemeinde Lilienthal beabsichtigt den o. g. Bebauungsplan zu ändern.

?T, ^a^Ten. der BauleitPlanu"9 ist der Vorhabenträger an die Verwaltung herangetreten und
teilte mit, dass er beantrage die bisherigen Wohneinheiten in der Anzahl ändern"zu wollen"
Gemäß der bisherigen Planungsphase waren für das Wohngebiet (WA) 2 eine "maximale
?!lia-h.l-^n-.4-^°^ei.nhei^n vor9esehen_ Sewesen. Dem Wunsch des Vorhabenträgers
entsprechend solle die Anzahl auf maximal 5 Wohneinheiten angehoben werden.
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 25. 09. 2025 entsprach man dem Wunsch
und stimmte für die Änderung. Basierend auf dieser Entscheidung ist eine erneute,
beschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung durchzuführen. - - -- -..-'

Die erneute, beschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes
wird auf der Grundlage des § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch~(BauGB) auf die geanderten'ode^
ergänzten Teile beschränkt. Die geänderten bzw. ergänzten Teile sind in den Planunterlaaen
entsprechend kenntlich gemacht.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus der nachstehend abaedruckten
Übersichtskarte ersichtlich:
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Gettungsbereich BP Nr. 76 "Ossenhöfe tl"
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Aufgrund der innerörtlichen Lage wird von der Möglichkeit des § 13a BauGB
(Bebau-ungsplä, ne. der. Innenentwlcklung) Gebrauch semacht "und der Plan im''beschleünTgten
Verfahren nach § 13a_ BauGB aufgestellt. Aufgrund der Größe des Baugebietes'wird3 die
versiegelte^ Fläche (Grundfläche) weniger als 20. 000 m2 betragene so 'dass'"ein'e
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht erforderlich ist.
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Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB gebe ich bekannt, dass sich die Öffentlichkeit im Rahmen einer
erneuten öffentlichen Auslegung zu den geänderten bzw. ergänzten Teilen informieren kann.

Der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit Begründung liegt gem. § 3 Abs. 2 BaüGB in der
Zeit vom

16. 10. 2025 BIS EINSCHLIEßLICH 30. 10. 2025

im Rathaus der Gemeinde Lilienthal, Klosterstraße 16, 28865 Lilienthal, während der
Dienstzeiten öffentlich aus. Gleichzeitig ist der Bebauungsplan im Internet einsehbar unter:
www. lilienthal. de (Bauen & Verkehr - Bauen - Bauleitplanung -laufende Verfahren).

Diese Bekanntmachung ergeht mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können.
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bauleifplan unberücksichtigt bleiben können.

Sofern bei der Abgabe von Stellungnahmen personenbezogene Daten verarbeitet werden,
erfolgt diese auf Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. l Buchstabe
e der Datenschütz-Grundverordnung (DSGVO) und § 3 des Nds. Datenschutzgesetzes
(NDSG).

Lilienthal, den 14. 10.2025
Gemeinde Lilienthal
Der Bürgermeister
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Fürwentsches
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